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0. Vorwort 
 

Die Grundschule Wesseln befindet sich in der ländlichen Gemeinde Wesseln mit ca. 1.400 

Einwohnern nahe der Kreisstadt Heide.  

Die Grundschule Wesseln ist dem Grundschulträgerverband Heider Umland zugehörig. Aktuell 

werden im Schuljahr 2020/21 an der Grundschule 107 Schüler*innen beschult. Im 

kommenden Schuljahr 2021/22 steigt die Schülerzahl der Schule auf 109 Schüler*innen an.  

Seit dem Jahr 2013 bietet die Grundschule Wesseln Eltern eine Betreuung für ihre Kinder vor 

und nach der Schule im Rahmen des Offenen Ganztagsbetreuungsangebots. Aufgrund der 

zunehmenden Berufstätigkeit beider Elternteile erfreut sich das Ganztagsangebot der 

Grundschule Wesseln einer großen und jährlich wachsenden Resonanz. Aktuell nehmen rund 

55 der 107 Schüler*innen das Angebot der offenen Ganztagsschule wahr und die Tendenz ist 

durch den Anstieg der Schülerzahl im kommenden Jahr eher steigend. 

Das vorgelegte OGT-Konzept versteht sich als Ausgangspunkt einer dynamischen 

innerschulischen Entwicklung. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder 

Abgeschlossenheit. Das vorliegende Konzept ist Teil des Schulprogramms der Grundschule 

Wesseln. Es bietet Einblick in den strukturellen Aufbau des Offenen Ganztags und liefert den 

verbindlichen Rahmen zur organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung dessen. 
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1. Grundsätze und Ziele der Offenen Ganztagsschule 

2. Struktur der Offenen Ganztagsschule 
 

2.1 Trägerschaft 
 

 

Träger der Grundschule Wesseln ist der Grundschulträgerverband Heider Umland. Die 

Übertragung der Aufgaben (Organisation der Offenen Ganztagsschule) erfolgt durch den 

Schulträger auf einen freien bzw. öffentlichen Träger oder sonstigen geeigneten Institutionen 

gem. § 3 Abs. 3 Schulgesetz. Schulträger und Schule entscheiden gemeinsam über die 

Vergabe. Seit dem Schuljahr 2020/21 wurde der Volkshochschule in Dithmarschen, kurz 

„VHS“, die Organisation des Offenen Ganztags an den Grundschulen des 

Grundschulträgerverbands Heider Umland übertragen.  

 

2.2 Personal 
 

Die Mitarbeiter*innen, die als Beschäftigte in der offenen Ganztagsschule eingesetzt werden, 

müssen sich aufgabenentsprechend eignen und grundsätzlich eine entsprechende fachliche 

Ausbildung vorweisen können. Der Stellenbedarf muss anhand der Anmeldezahlen und dem 

tatsächlichen Bedarf durch den zukünftigen Träger festgelegt werden. Durch die 

Erfahrungswerte aus dem derzeitigen Betreuungsangebot können der Personalbedarf sowie 

Prognosewerte für deren wöchentliche Arbeitszeit abgeleitet werden. Das Team der 

Beschäftigten sollte sich zusammensetzen aus:  

• einer pädagogischen Fachkraft als Leitung/Ganztagskoordinator/in  

• Hilfskräften für die Vorbereitung und Betreuung des Mittagessens 

• Hilfskräften (bestenfalls pädagogisch ausgebildet) für die Durchführung der Früh- und 

Nachmittagsbetreuung sowie für den Fall von Krankheits- und Urlaubsvertretung 

• je nach Kursangebot entsprechende Beschäftigte (ggf. geringfügig, Honorarkräfte, 

Ehrenamtliche), Kursleiter über Vereine, Verbände, Institutionen oder andere (z.B. 

vergleichbar als Übungsleiter oder unentgeltlich Tätige) 

Das Mitarbeiterteam in der offenen Ganztagsschule der Grundschule Wesseln setzt sich zu 

80% aus Angestellten der VHS und zu 20% aus Angestellten der Gemeinde Wesseln 

zusammen. Derzeit besteht dieses Team aus einer Teilzeitkraft (OGT-Koordinator*in) sowie 

stundenweise angestellten Mitarbeiter*innen seitens der Gemeinde und der VHS.  
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Eine (päd.) Hilfskraft im OGT sollte folgende Eigenschaften bzw. Vorerfahrungen mit sich 

bringen: 

• motiviert 

• vorerfahren/berufserfahren 

• guter Umgang mit Kindern 

• geduldig 

• teamfähig 

• aufmerksam 

• pünktlich 

• zuverlässig 

• Vorkenntnisse im Bereich der Kinderbetreuung 

• für Hausaufgabenbetreuung: fachlich geschult 

Die Einstellung des OGT-Personals erfolgt immer in Abstimmung mit der Schulleitung.1 

 

 

 

  

 
1 Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von    

Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G 8) (Richtlinie Ganztag und 

Betreuung) 
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3. Verantwortlichkeiten & Zuständigkeiten 

 

3.1 Schulleitung 
 

Die offene Ganztagsschule ist Teil der Regelschule und fällt somit in den 

Verantwortungsbereich der Schulleitung. Für die im Rahmen der Schulleitung anfallenden 

Aufgaben stehen der Schulleitung gemäß des Leitungszeiterlasses zwei Wochenstunden zur 

Verfügung. Der Schulleitung steht es laut Schulgesetz frei, den OGT-Verantwortungsbereich 

auf eine andere Person aus dem Schulteam zu übertragen, wie z.B. der stellvertretenden 

Schulleitung. Demzufolge entfallen dann die Ermäßigungsstunden ebenso auf diese Person. 

Im Rahmen des Verantwortungsbereichs für die Offene Ganztagsschule entfallen auf die 

Schulleitung bzw. auf deren ernannten Verantwortlichen folgende Aufgaben:   

• volle Verantwortung für den OGT-Bereich 

• wöchentlicher Austausch mit der OGT-Koordinatorin 

• Ansprechpartner*in für den Schulträger 

• Ansprechpartner*in für den OGT-Träger (VHS) 

• Einbeziehung und Beratung im Hinblick auf Personalbesetzung in der OGT 

• Monatsgespräch mit OGT-Koordinatorin und VHS-Leitung 

• Ggf. Unterstützung bei Elterngesprächen 

• Hauptansprechpartner rund um das Thema OGT 

 

3.2 OGT-Koordinator/in 
 

Die Hauptverantwortung innerhalb des OGT-Bereichs liegt bei der jeweiligen OGT-Leitung. 

Sie ist Schnittstelle zwischen Schule und Träger der OGT.  

In den Tätigkeitsbereich der OGT-Koordinatorin fallen u.a. folgende Aufgaben: 

OGT-Koordinator*in: 

• Personalplanung/ Teamleitung 

• Kooperation mit bestehenden Kooperationspartnern und Akquise weiterer 

Kooperationspartner 

• Zusammenarbeit mit der VHS 

• Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

• Planung und Organisation von AG-Angeboten 

• Zusammenstellung von Teilnehmerlisten 

• Elternberatung 

• Kinderbetreuung 

• Planung und Organisation der Essensbestellungen 

• Essensausgabe und -vorbereitung 

• Verwaltungsarbeiten 
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3.3 OGT-Mitarbeiter/in /Hilfskraft 
 

Unterstützt bei der Umsetzung der Aufgaben bzw. bei der Durchführung der 

Betreuungsangebote wird die hauptverantwortliche OGT-Koordinator*in von den OGT-

Mitarbeiter*innen, auch Hilfskräften genannt.  

In deren Tätigkeitsbereich fallen u.a. folgende Aufgaben: 

OGT-Mitarbeiter*in: 

• Kinderbetreuung 

• Essensvorbereitung und -ausgabe 

• Hausaufgabenbetreuung 

• Planung, Vorbereitung und Durchführung von AG-Angeboten 

• Elterngespräche 

• Vertretung von Mitarbeiter*innen 

 

3.4 Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

Damit die Betreuung der Kinder einvernehmlich Hand-in-Hand erfolgen und eine zuverlässige 

Betreuung sichergestellt werden kann, ist eine enge Kooperation zwischen Schule/ OGT und 

Elternhaus unerlässlich: 

• rechtzeitiges Einreichen des Betreuungsbedarfes 

• verlässlicher Informationsfluss zwischen Elternhaus und OGT (An- und Abmelden des 

Kindes im Krankheitsfall / früheren Abholens etc.) 

• Kooperation mit dem OGT-Team 
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4. Pädagogisches Konzept 
 

4.1 Leitziele 

Die Offene Ganztagsschule der Grundschule Wesseln bietet: 

• individuelle Förderung der Kinder  

• ermöglicht mehr Zeit und Gelegenheit für Bildung und Erziehung sowie eine aktive 

Spiel- und Freizeitgestaltung.  

• hilft den Kindern, besondere Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und 

weiterzuentwickeln.  

• fördert Sozialkompetenz sowie soziales und interkulturelles Lernen.  

• verstärkt die Identifikation mit der Schule.  

• fördert die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.  

• unterstützt Familien bei der Erziehung, Ausbildung und Betreuung ihrer Kinder.  

• trägt durch die Kooperationen, z. B. mit Volkshochschule, Sportverein, Musikschule, 

Kirchengemeinde, Jugendpflege u. a. zur Öffnung der Schule bei.  

• unterstützt Gesundheits-, Umwelt- und Gewaltprävention.  

• erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit durch ein über den 

Schulvormittag hinausgehendes Angebot, das an allen Wochentagen gesichert ist. 

 

4.2 Pädagogische Anforderung 

 

Die Kursangebote sind für alle Kinder der Grundschule Wesseln geöffnet. Es gibt ein 

Kursangebot von montags bis donnerstags, aus dem einzelne Kurse gewählt werden können.  

Der Nachmittag orientiert sich auch in der konkreten Umsetzung an den Grundgedanken der 

Schule. Das bedeutet, das Kursangebot muss so gestaltet sein, dass es die Voraussetzungen 

für selbständiges Lernen auf eigenen Wegen, individuelle Förderung des einzelnen Kindes, 

demokratisches Miteinander und Rhythmisierung erfüllt. Der Nachmittag erhält eine Struktur, 

die sich sinnvoll an die Verlässliche Schulzeit anschließt und für jedes Kind Angebote 

bereithält, die seinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.  
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4.3 Organisatorische Umsetzung 
 

Die folgenden beiden Abbildungen geben Einblick in die Organisation der Offenen 

Ganztagsschule der Grundschule Wesseln und zeigt, welche Angebote zur Verfügung stehen. 

Passend zu jedem Schulhalbjahr wird dieser Flyer gemeinsam von VHS, OGT und Schulleitung 

überarbeitet und angepasst. Die Durchführung der AG-Angebote kann sowohl von OGT-

Mitarbeiter*innen als auch von externen Anbietern durchgeführt werden wie z.B. 

Trainer*innen des Sportvereins, ehrenamtlich Tätige aus der Gemeinde, etc. 

Die OGT-Zeitstruktur an der Grundschule Wesseln ist jeden Tag gleich, damit die Kinder einen 

strukturierten Tagesablauf haben, der ihnen Sicherheit und Orientierung bietet.  

Die Frühbetreuung beginnt in Wesseln um 7.00 Uhr und dauert bis zum Unterrichtsbeginn um 

8.00 Uhr. Besonders in den Morgenstunden machen die Kinder von dem spielpädagogischen 

Angebot (z. B. Gesellschaftsspiele, Basteln, Übungen zur Fein- und Grobmotorik, usw.) 

Gebrauch. 

Nach Schulschluss um 12:05 Uhr für die Jahrgänge 1 und 2 bzw. 13:00 Uhr für die Jahrgänge 3 

und 4 beginnt die Mittagszeit, im Rahmen derer gemeinsam gegessen wird. Das Mittagessen 

kann entweder in der Brotbox von zuhause mitgebracht oder von den Eltern als warme 

Mahlzeit gebucht werden.  

Im Anschluss an das Mittagessen haben die Kinder Gelegenheit, zu entspannen, mit anderen 

Kindern zu spielen und an kleinen Angeboten (Vorlesen, Gesellschaftsspiele, Basteln, ...) 

teilzunehmen oder sich auf dem Schulhof körperlich zu bewegen. Diese wichtige 

Entspannungsphase soll nach den Bedürfnissen der Grundschulkinder gestaltet werden. 

Nach der Spielzeit gibt es eine verbindliche Lern- und Hausaufgabenzeit für alle Kinder. Sie 

dauert bis 14.30 Uhr. Ziel der Hausaufgabenbetreuung und der Lernzeiten ist es, die 

Hausaufgaben zu begleiten, Gelerntes zu üben und zu wiederholen. 

Hierbei ist es Aufgabe des OGT-Personals, die für die Kinder erforderlichen 

Rahmenbedingungen (Raum, Zeit, Ruhe) sicherzustellen, damit diese ihre Hausaufgaben 

konzentriert bearbeiten können. Die Kinder werden während dieser Zeit von den OGT-

Mitarbeiter*innen betreut, jedoch ist diese Betreuung nicht als Nachhilfestunde anzusehen. 

Hausaufgaben, die im Rahmen der Lernzeit nicht (vollständig) bearbeitet und/oder 

fertiggestellt wurden, werden zuhause fortgesetzt. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte tragen 

die Verantwortung dafür, dass ihr Kind seinen schulischen Verpflichtungen (u.a. 

Hausaufgaben) nachkommt.   

Um 14.30 Uhr beginnen die AG-Angebote und Kurse für alle Ganztagskinder. Es finden 

Angebote aus unterschiedlichen Bereichen statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, je nach 

individuellem Interesse und nach Begabung angebotenen Kursen (aus den Bereichen Sport, 

Musik, Kunst, ...) zu wählen. Die Kurse werden von den Kindern zu Schulhalbjahresbeginn 

verbindlich gewählt.  

Der Schultag endet um 16.00 Uhr. Freitags beginnt das Wochenende bereits um 15.00 Uhr. 
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OGT Flyer und AG-Angebote 2021/2022 als Beispiel zur Anschauung 
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4.4 Mittagsversorgung der Kinder im Offenen Ganztag 
 

Der OGT stellt für die Kinder ein täglich wechselndes Mittagsangebot zur Verfügung. Das Essen 

wird von den Heider Werkstätten geliefert und beläuft sich pro Mahlzeit auf 3,75€ pro 

Kind/pro Tag. Die Kinder können sich hierbei täglich zwischen zwei Gerichten entscheiden 

(Normalkost oder Vegetarisch). 

Um den Kindern und den Mitarbeiter*innen Transparenz zu ermöglichen, gibt es einen 

wöchentlichen Essensplan, wie er als Beispiel unten angeführt ist. 

 

 

4.5 Ausschluss vom Betreuungsangebot 
 

Die offene Ganztagsschule der Grundschule Wesseln behält sich das Recht vor, die 

Teilnehmer*innen/Kinder der OGT bei erheblichem Fehlverhalten zeitweilig oder dauerhaft 

vom Betrieb auszuschließen. In diesem Fall erfolgt keine Kostenrückerstattung. Der 

verbindliche Rahmen für die OGT, insbesondere im Hinblick auf  Verhaltensregeln orientiert 

sich immer an den Vorgaben der Schule.2 

 
2 Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von    

Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G 8) (Richtlinie Ganztag und 

Betreuung) 

   

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

11 
 

5. Räume 
 

Die offene Ganztagsschule hat einen eigenen Bereich innerhalb der Grundschule Wesseln, der 

Vormittags teilweise im Unterrichtsbetrieb genutzt wird. Innerhalb dieses Bereichs befinden 

sich ein Betreuungsraum und das Büro der/des OGT-Koordinator*in. Über diese 

Räumlichkeiten hinaus wird im Rahmen der OGT-Betreuung ebenso, die Sporthalle, 

Klassenräume sowie das gesamte Außenschulgelände der Grundschule Wesseln genutzt. Der 

Raumbedarf ergibt sich aus dem Kursangebot. Für die Essensvorbereitung/-ausgabe werden 

die Räumlichkeiten der Gemeinde (Küche und Gemeinderäume) genutzt.  

Alle Räumlichkeiten werden vom Grundschulträgerverband unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt. 

Derzeit befinden sich die Räumlichkeiten der OGT Wesseln in einem Umbruch aufgrund von 

Modernisierungsmaßnahmen. In den Sommerferien 2021 wird im Zuge der OGT-Förderungen 

des Landes unsere OGT teilweise renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet. 

 

Stand Juni 2021 sehen die Räumlichkeiten wie folgt aus: 

• 1x Betreuungsraum für die Kursbetreuung 

• Klassenräume für die Hausaufgaben- und Kursbetreuung 

• Räumlichkeiten der Gemeinde für die Essensvorbereitung/-ausgabe (Küche & 

Gemeinderaum) 

• Büro für die OGT-Koordinatorin  

• Turnhallennutzung möglich 

• Spiel- und Sportplatznutzung der Schule möglich 

6. Anmeldeverfahren 
 

Das Kursangebot wird im Vorwege von der/dem OGT-Koordinator*in erstellt, mit dem OGT-

Träger und der Schulleitung abgesprochen und auf der Homepage veröffentlicht. Alle Kurse 

werden zudem in einem halbjährlich erscheinenden Programm (Flyer) mit den Kurszeiten 

aufgeführt. Einige Kurse können aufgrund von Materialbeschaffungen o.ä. kostenpflichtig 

sein, wie z.B. die Koch-AG.  

Eltern/Erziehungsberechtigte melden ihre Kinder zu jedem einzelnen Kurs an. Erhält das Kind 

einen Platz in einem von ihm gewünschten Kurs, ist eine Teilnahme nach einer 

„Schnupperstunde“ bis zum Halbjahresende als verbindlich zu erklären. Darüber hinaus kann 

mit der Anmeldung zu Kursen im Offenen Ganztag ergänzend eine Anmeldung zum 

Mittagessen erfolgen. In der folgenden Abbildung sieht man den aktuelle Anmeldebogen 

(Stand: Juni 2021) für das Mittagessen. Die Anmeldung für das Mittagessen muss bis 8.00 Uhr 

erfolgen. 
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In der folgenden Abbildung sieht man den aktuellen Anmeldebogen (Stand: Juni 2021) unserer 

OGT, der verbindlich für ein Schulhalbjahr gültig ist. Der Anmeldebogen wird immer in der 

letzten Schulwoche vor den jeweiligen Ferien ausgegeben und muss bei der/dem OGT-

Koordinator*in eingereicht werden.  
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7. Elternbeiträge und Finanzierung 
 

Die Elternbeiträge bzw. die Kursgebühren werden vom Träger der offenen Ganztagsschule 

kalkuliert und mit Zustimmung des Grundschulträgerverbandes Heider Umland und der 

Schule festgelegt.  

Die weitere Finanzierung der offenen Ganztagschule erfolgt über die Förderung des Landes 

Schleswig-Holstein nach der „Richtlinie Ganztag und Betreuung“ in der jeweils gültigen 

Fassung und durch eine Fehlbetragsfinanzierung des Schulträgers. 

 

8. Evaluation 
 
Das vorliegende OGT-Konzept regelt die Zusammenarbeit zwischen offener Ganztagsschule 

und der Grundschule Wesseln. Es handelt sich dabei um ein offenes Konzept, das regelmäßig, 

spätestens nach Abschluss eines Schuljahres, evaluiert wird und entsprechend im Bedarfsfall 

ergänzt oder geändert werden kann. Beteiligte dieses Evaluationsprozesses sind die OGT 

Koordinator*in und das Schulleitungsteam. 

Stand Juni 2021 
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